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GIESSEN
Widerruf der Anerkennung der Forstbetriebsgemeinschaft
Marburg
Nachdem die Forstbetriebsgemeinschaft Marburg in ihrer Sitzung
am 7. Dezember 2006 die Auflösung beschlossen hat, wird mit Be-
scheid vom 15. Dezember 2006, V 53.3 F — K 27.1, die Anerkennung
als Forstbetriebsgemeinschaft nach § 20 des Bundeswaldgesetzes
widerrufen. Gleichzeitig erlischt die Rechtsfähigkeit als wirt-
schaftlicher Verein.

Wetzlar, 15. Dezember 2006

Regierungspräsidium Gießen
V 53.3 — F — K 27.1

StAnz. 4/2007 S. 188

110 KASSEL
Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die Land-
schaftsschutzgebiete „Auenverbund Diemel“, „Auenverbund
Eder“, „Auenverbund Fulda“ und „Auenverbund Schwalm“ 

Vom 15. Dezember 2006

Aufgrund des § 16 Abs. 3 und des § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 19. September 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl. I S. 769),
wird, nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der
Fassung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 890), anerkannten Verbän-
den und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd- und Fi-
schereiverbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, ver-
ordnet:
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A n l a g e  1
Übersichtskarte zur Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Darmstadt“ vom 3. Januar 2007.
Auszug aus Topographischen Karten im Maßstab 1 : 50 000; Blätter L 6116 und 6118
Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 06-1-07 des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation



Nr. 4 Staatsanzeiger für das Land Hessen — 22. Januar 2007 Seite 189

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund
Diemel“ vom 15. November 1994 (StAnz S. 3747) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 12 wird nach den Worten „Feld- und Uferge-
hölzen“ eingefügt: „Röhrichtbeständen,“.

2. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

(1) Das Einsetzen von Wasserfahrzeugen aller Art in die Diemel
oder in die Nebengewässer der Diemel im Geltungsbereich die-
ser Verordnung sowie das Befahren der Diemel oder ihrer Neben-
gewässer bedarf einer Genehmigung durch die Obere Natur-
schutzbehörde. Das Nähere regelt eine Allgemeinverfügung, die
ortsüblich bekannt gemacht wird.

(2) Das Betreten von Sand- und Kiesbänken ist nicht erlaubt.

(3) Die vorstehenden Verbote und Genehmigungsvorbehalte gel-
ten nicht für:

1. die Einsätze und Übungen von Bundeswehr, Feuerwehr,
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Polizei und Katastro-
phenschutz sowie die Gewässerunterhaltung;

2. das Befahren der Diemel im Rahmen genehmigter Veran-
staltungen nach § 3, Abs. 1 Ziffer 2.“.

3. In § 6 wird in Ziffer 12 nach den Worten „Feld- oder Uferge-
hölze“ eingefügt: „Röhrichtbestände;“. 

4. § 6 wird um folgende Ziffern ergänzt:

„23. entgegen § 5 Abs. 1 Wasserfahrzeuge aller Art in die Die-
mel oder in die Nebengewässer der Diemel im Geltungs-
bereich dieser Verordnung ohne Genehmigung einsetzt oder
diese befährt;

„24. entgegen § 5 Abs. 2 Sand- oder Kiesbänke betritt.“.

Artikel 2

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund
Eder“ vom 1. April 1993 (StAnz. S. 973), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 21. Dezember 2004 (StAnz. S. 129) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 3 wird nach den Worten „Feld- und Uferge-
hölzen“ eingefügt: „Röhrichtbeständen;“.

2. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

(1) Das Einsetzen von Wasserfahrzeugen aller Art in die Eder
zwischen der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Hessen bei
Hatzfeld und der Ederbrücke bei Kirchlotheim sowie zwischen
der Ederseestaumauer und der Mündung in die Fulda oder in
die Nebengewässer der Eder im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung sowie das Befahren der Eder oder ihrer Nebengewäs-
ser in den genannten Abschnitten bedarf einer Genehmigung
durch die Obere Naturschutzbehörde. Das Nähere regelt eine
Allgemeinverfügung, die ortsüblich bekannt gemacht wird. 

(2) Das Betreten von Sand- und Kiesbänken ist nicht erlaubt.

(3) Die vorstehenden Verbote und Genehmigungsvorbehalte gel-
ten nicht für:

1. die Einsätze und Übungen von Bundeswehr, Feuerwehr,
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Polizei und Katastro-
phenschutz sowie die Gewässerunterhaltung;

2. das Befahren der Eder im Rahmen genehmigter Veranstal-
tungen nach § 3 Abs. 1 Ziffer 2.“.

3. In § 6 wird in Ziffer 3 nach den Worten „Feld- oder Ufergehölze“
eingefügt: „Röhrichtbestände;“. 

4. § 6 wird um folgende Ziffern ergänzt:

„14. entgegen § 5 Abs. 1 Wasserfahrzeuge aller Art in die Eder
in die Eder zwischen der Landesgrenze Nordrhein-West-
falen/Hessen bei Hatzfeld und der Ederbrücke bei Kirch-
lotheim sowie zwischen der Ederseestaumauer und der
Mündung in die Fulda oder in die Nebengewässer der
Eder im Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Ge-
nehmigung einsetzt oder diese in den genannten Ab-
schnitten befährt;

„15. entgegen § 5 Abs. 2 Sand- oder Kiesbänke betritt.“.

Artikel 3

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund
Fulda“ vom 18. Januar 1993 (StAnz. S. 56), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 1. April 2004 (StAnz. S. 1766) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 3 wird nach den Worten „Feld- und Uferge-
hölzen“ eingefügt: „Röhrichtbeständen,“.

2. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

(1) Das Einsetzen von Wasserfahrzeugen aller Art in die Fulda
zwischen Gersfeld und dem Wehr in Bad Hersfeld oder in die
Nebengewässer der Fulda im Geltungsbereich dieser Verordnung
sowie das Befahren der Fulda in dem genannten Abschnitt oder
ihrer Nebengewässer bedarf einer Genehmigung durch die Obere
Naturschutzbehörde. Das Nähere regelt eine Allgemeinverfü-
gung, die ortsüblich bekannt gemacht wird. 

(2) Das Betreten von Sand- und Kiesbänken ist nicht erlaubt.

(3) Die vorstehenden Verbote und Genehmigungsvorbehalte gel-
ten nicht für:

1. die Einsätze und Übungen von Bundeswehr, Feuerwehr,
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Polizei und Katastro-
phenschutz sowie die Gewässerunterhaltung;

2. das Befahren der Fulda im Rahmen genehmigter Veranstal-
tungen nach § 3 Abs. 1 Ziffer 2.“.

3. In § 6 wird in Ziffer 3 nach den Worten „Feld- oder Ufergehölze“
eingefügt: „Röhrichtbestände;“. 

4. § 6 wird um folgende Ziffern ergänzt:

„14. entgegen § 5 Abs. 1 Wasserfahrzeuge aller Art in die Fulda
zwischen Gersfeld und dem Wehr in Bad Hersfeld oder in
die Nebengewässer der Fulda im Geltungsbereich dieser
Verordnung ohne Genehmigung einsetzt oder diese in den
genannten Abschnitten befährt;

„15. entgegen § 5 Abs. 2 Sand- oder Kiesbänke betritt.“.

Artikel 4

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund
Schwalm“ vom 6. Januar 2000 (StAnz. S. 399), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 13. Dezember 2000 (StAnz. S. 55) wird wie
folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 3 wird nach den Worten „Feld- und Uferge-
hölzen“ eingefügt: „Röhrichtbeständen;“.

2. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

(1) Das Einsetzen von Wasserfahrzeugen aller Art in die Schwalm
oder in die Nebengewässer der Schwalm im Geltungsbereich die-
ser Verordnung sowie das Befahren der Schwalm oder ihrer
Nebengewässer bedarf einer Genehmigung durch die Obere Na-
turschutzbehörde. Das Nähere regelt eine Allgemeinverfügung,
die ortsüblich bekannt gemacht wird.

(2) Das Betreten von Sand- und Kiesbänken ist nicht erlaubt.

(3) Die vorstehenden Verbote und Genehmigungsvorbehalte gel-
ten nicht für:

1. die Einsätze und Übungen von Bundeswehr, Feuerwehr,
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Polizei und Katastro-
phenschutz sowie die Gewässerunterhaltung;

2. das Befahren der Schwalm im Rahmen genehmigter Veran-
staltungen nach § 3 Abs. 1 Ziffer 2.“.

3. Der bisherige § 5 wird § 6.

4. In § 6 wird in Ziffer 12 nach den Worten „Feld- oder Uferge-
hölze“ eingefügt: „Röhrichtbestände“; 

5. § 6 wird um folgende Ziffern ergänzt:

16. entgegen § 5 Abs. 1 Wasserfahrzeuge aller Art in die
Schwalm oder in ihre Nebengewässer im Geltungsbereich
dieser Verordnung ohne Genehmigung einsetzt oder diese
befährt;

17. entgegen § 5 Abs. 2 Sand- oder Kiesbänke betritt.“.

6. Der bisherige § 6 wird § 7.

7. Der bisherige § 7 wird § 8.

8. Der bisherige § 8 wird § 9.

Artikel 5

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Die
Genehmigungsvorbehalte des Art. 1 gelten ab dem 1. Mai 2007, die
Genehmigungsvorbehalte des Art. 2 gelten ab dem 1. Oktober 2007,
die Genehmigungsvorbehalte der Art. 3 und 4 gelten ab dem 1. Mai
2008.

Kassel, 15. Dezember 2006

Regierungspräsidium Kassel
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 4/2007 S. 188
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der Schutzgüter des Landschaftsschutzgebietes Auenverbund
Schwalm oder der ausgewiesenen Naturschutzgebiete sowie der
gemeldeten Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete dür-
fen durch die Nutzung mit Booten nicht eintreten.

5. Diese Allgemeinverfügung kann beim Regierungspräsidium
Kassel während der Dienstzeiten eingesehen werden und ist im
Internet unter www.rp-kassel.de abzufragen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht Kassel, Tisch-
beinstraße 32, 34117 Kassel, zu erheben.

Kassel, 15. Dezember 2006

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 4/2007 S. 190

Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Kassel zur
Genehmigung der Benutzung der Diemel mit Wasserfahr-
zeugen vom 15. Dezember 2006
Nach § 5 Abs. 1 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Auenverbund Diemel vom 15. November 1994, zuletzt geändert
durch Verordnung vom 15. Dezember 2006, bedarf das Befahren der
Diemel zwischen der Ortschaft Haueda (Stadt Liebenau) diemel-
abwärts bis zur Mündung in die Weser bei Bad Karlshafen mit
Wasserfahrzeugen ab dem 1. Mai 2007 einer Genehmigung des Re-
gierungspräsidiums Kassel als Oberer Naturschutzbehörde. 

Diese Genehmigung beinhaltet, bezogen auf nachstehend aufge-
führten Gewässerabschnitte folgende Regelungen.

I. Kontingente und Gewässereinteilung

Für die Erteilung der Genehmigungen werden folgende Kontingente
festgesetzt:

Abschnitt 1: Von Haueda bis Stammen

Gäste mit dem Ziel von Unterbringungen in Trendelburg können
mit der Genehmigung für den Abschnitt Haueda/Stammen über
Stammen hinaus bis nach Trendelburg fahren.

Abschnitt 2: Von Trendelburg bis Bad Karlshafen

Gäste mit Unterbringungen in Stammen können mit der Geneh-
migung für den Abschnitt Trendelburg/Bad Karlshafen bereits in
Stammen einsetzen.

Auf den Abschnitten 1 und 2 werden jeweils 75 Boote pro Tag zu-
gelassen, aufgeteilt auf das Kontingent von 50 Booten für gewerb-
liche Kanuveranstalter und 25 Booten für selbstorganisierte Nut-
zer. Die Vereine des Deutschen Kanuverbandes können darüber
hinaus die Diemel im bisherigen Umfang nutzen, das sind maxi-
mal 25 Boote pro Tag zwischen Haueda und Bad Karlshafen.

II. Genehmigung

1. Selbstorganisierte private Nutzer

Selbstorganisierte private Nutzer sind Einzelpersonen oder
Kleingruppen, die entweder selbst Boote besitzen oder sich diese
von Privatpersonen kostenfrei ausleihen, nicht in Vereinen des
Deutschen Kanuverbandes organisiert sind und keine gewerb-
lichen Ziele verfolgen (wie zum Beispiel: Vermietung der Boote
gegen Entgelt oder Nutzung im Rahmen eines Gewerbes). 

Diese Nutzer können die Diemel zum privaten Gebrauch im
Rahmen des Kontingents nach Ziffer I kostenfrei befahren.
Nebengewässer der Diemel (einmündende Bäche und Altarme)
dürfen nicht befahren werden. Die Nebenbestimmungen unter
IV. sind zu beachten. 

Im Internet kann unter der Adresse www.kanu-nordhessen.de
das aktuell verfügbare Kontingent unter Angabe der geplanten
Strecke und des Datums der Fahrt eingesehen werden. Sofern
freie Kontingente verfügbar sind, kann die Fahrt unter dieser
Adresse direkt angemeldet werden. 

Nach erfolgter Anmeldung wird die Genehmigung gebührenfrei
als E-Mail verschickt. Sie beinhaltet den Namen des Sport-
bootfahrers, das Fahrtdatum sowie die zu befahrende Strecke.
Sie ist bei der Fahrt auf der Diemel mitzuführen und auf Ver-
langen den örtlichen Kontrolleuren vorzuzeigen. Sofern das je-
weilige Kontingent erfüllt ist, ist eine Befahrung an diesem Tag
nicht zulässig.
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2. Gewerbliche Kanuveranstalter

Gewerbliche Kanuveranstalter sind Betriebe, die gegen Entgelt
Boote an Einzelpersonen und Gruppen vermieten. Unter dieser
Rubrik werden die Fahrten der Veranstalter selbst, ihrer Mit-
arbeiter und ihrer Kunden geführt. Im Regelfall wird von den
Betrieben auch die Transferleistung übernommen (Anfahrt zur
Einsetzstelle, Abholung am Ende der Tour).

Für die Abschnitte 1 und 2 erhalten die gewerblichen Kanuver-
anstalter auf Antrag im Rahmen des oben genannten Kontin-
gentes Genehmigungen für einzelne Monate oder für das gesamte
Jahr. Auf allen Nebengewässern der Diemel (Einmündende
Bäche und Altarme) ist eine gewerbliche Kanuvermietung nicht
zulässig.

Der Antrag ist bis spätestens 15. Oktober des Vorjahres an das
Regierungspräsidium Kassel — Obere Naturschutzbehörde —,
Steinweg 6, 34117 Kassel, zu richten. Von dort erfolgt eine Ab-
stimmung mit dem „Runden Tisch Diemel“. Die Genehmigung
erfolgt gegenüber den Antragstellern bis zum 15. Dezember des
Vorjahres im Rahmen des Gesamtkontingents für gewerbliche
Kanuveranstalter.

Die Genehmigung nach § 5 Abs. 1 der Landschaftsschutzge-
bietsverordnung gilt für den Benutzer dieser Boote als erteilt.

Für die Zuteilung der Kontingente wird eine Verwaltungsgebühr
in Höhe des entstandenen Verwaltungsaufwandes erhoben. Die
Inhaber eines Kontingentes sind verpflichtet, über die täglich
eingesetzten Boote Buch zu führen und dies den örtlichen Kon-
trolleuren auf Verlangen vorzuzeigen. Die Anzahl der tatsäch-
lich eingesetzten Boote für den jeweiligen Streckenabschnitt ist
vom Inhaber eines Kontingentes gegenüber dem Regierungs-
präsidium — Obere Naturschutzbehörde — bis zum 31. Okto-
ber des jeweiligen Jahres schriftlich zu belegen.

Voraussetzung für die Vergabe von Kontingenten an gewerbli-
che Kanuveranstalter ist die Einhaltung nachfolgender Quali-
tätsstandards:

— Gründliche Einweisung der Kunden in die Paddeltechnik und
naturschutzgerechtes Verhalten durch geschultes Personal
an der Einstiegsstelle,

— Hinweise auf dauerhafte Gefahrenstellen,

— eindeutige Kennzeichnung der Boote (zum Beispiel durch
Firmenlogo),

— Hinweis auf die rechtliche Situation und den Wasserstand
auf dem zu befahrenden Streckenabschnitt,

— Übergabe einer Karte mit Ein- und Ausstiegsstellen sowie
Rastplätzen und Wehren,

— Konzept über Umgang mit Müll,

— Kostenlose Ausgabe von Sicherheitsmitteln und Ausstat-
tung (Schwimmhilfe, wasserdichte Behältnisse),

— persönliche Übergabe der Boote jeweils an dem Gewässer,
das auch befahren wird.

Mit dem Antrag verpflichtet sich der gewerbliche Anbieter,
diese Standards einzuhalten. Über das Qualitäts- und Um-
weltsiegel im Kanutourismus oder vergleichbare Qualifikatio-
nen gelten diese Anforderungen in der Regel als erfüllt.

3. Vereine des Deutschen Kanuverbandes

Vereinsorganisierte Nutzer sind Einzelpersonen oder Gruppen,
die den Wassersport über die Vereine des Deutschen Kanuver-
bandes betreiben (Mitglieder der Vereine des Hessischen oder
des Deutschen Kanuverbandes einschließlich deren Gäste). Um-
fasst sind sowohl Wettkämpfe, als auch Trainingsfahrten und
der Freizeitsport. Für die Zuordnung ist es unerheblich, ob die
Vereine an dem jeweiligen Gewässer ansässig sind oder nicht. 

Die Nebengewässer der Diemel (einmündende Bäche und Alt-
arme) dürfen nicht befahren werden.

Der Deutsche Kanuverband verteilt das ihm zugeteilte Kontin-
gent zur Befahrung der Diemel nach Ziffer I. auf die einzelnen
Vereine. Die Anzahl der tatsächlich eingesetzten Boote für den
jeweiligen Streckenabschnitt ist vom Deutschen Kanuverband
gegenüber dem Regierungspräsidium Kassel — Obere Natur-
schutzbehörde — bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres
schriftlich zu belegen.

In diesem Rahmen gilt die Genehmigung nach § 5 Abs. 1 der
Landschaftsschutzgebietsverordnung für die Vereine des Deut-
schen Kanuverbandes als erteilt.

III. Weitere Genehmigungen: 

Unbeschadet der Kontingentierung können im Einzelfall durch das
Regierungspräsidium Kassel — Obere Naturschutzbehörde — wei-
tere Genehmigungen zum Befahren der Diemel mit Wasserfahr-
zeugen erteilt werden.
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A n l a g e  1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000
Bestandteil der 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Schwalm“
Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion (HVBG)

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Schwalm“
Vom 29. August 2008 

Aufgrund von § 28 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes(HENatG) vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 854), wird nach Beteiligung der Verbände im Sinne des § 48 Abs. 1 des Hessischen Natur-
schutzgesetzes verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Schwalm“ vom 6. Januar 2000 (StAnz. S. 399), zuletzt geändert durch
die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Schwalm-Eder-Kreis und im Vogelsbergkreis
Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Schwalm“ vom 13. Dezember 2000 (StAnz. 2001 S. 55), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000 mit Schraffur kenntlich gemachte Fläche aufgehoben (An-
lage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
Sie wird zusammen mit der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 (Anlage 2), die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung ist, vom Re-
gierungspräsidium Kassel – Obere Naturschutzbehörde – Steinweg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten
befinden sich beim Regierungspräsidium Gießen – Obere Naturschutzbehörde – Eichgärtenallee 1, 35394 Gießen, sowie bei den Kreis-
ausschüssen – Untere Naturschutzbehörde – des Schwalm-Eder-Kreises, Parkstraße 6, 34576 Homberg (Efze) und des Vogelsbergkrei-
ses, Goldhelg 42, 36341 Lauterbach (Hessen). 
Die Karten können bei den genannten oberen und unteren Naturschutzbehörden von jedermann während der Dienststunden eingesehen
werden. 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 29. August 2008 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde 
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 40/2008 S. 2568
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A n l a g e  2
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000
Bestandteil der 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Schwalm“
Kartengrundlage: Topografische Karte 1 : 25 000, mit Genehmigung des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geo-
information (HLBG)
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